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Amtliches
K. Oberamt Nagold.

Regelung des Verdraschs
m MH! uud Vrvt.

Zufolge der Verfügung der K. Zentralstelle für Ge¬
werbe und Handel betr. die Regelung des Verbrauchs von
Mehl und Brot vom 3. April 1915 werden aus Grund der

34 und 36 der Bundesratsverordnuugüber die Regelung
des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25. Jan.
1915 in Abänderung und Ergänzung der ober¬
amtlichen Anordnung vom 8. März ds. Js . die
folgenden Anordnungen erlassen:

i. Allgemeines.
1. Gemeinden im Sinne der nachstehenden Vorschriften

sind die Gemeinden des Oberamtsbezirkes Nagold.
2. Weizenauszugsmehl  im Sinne dieser Vorschriften

ist das gemäßZ 2 Abs. 2 der Verordnung des Bun¬
desrats über das Auswahlen von Brotgetreide vom
5. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 3) zugelassene
Auszugsmehl(bis zu 10 vom Hundert).

Weizenmehl  im Sinne dieser Vorschriften ist
Weizenmehl in einer Mischung, die 30 oder, solange
dies zugelassen ist, weniger Gewichtsteile Roggenmehl
unter 100 Teilen des Gesamtgewichts ohne sonstigen
Zusatz enthält (Z 5 Abs. 1 der Bundesratsverord¬
nung über das Auswahlen von Brotgetreide vom
5. Januar 1915-18. Februar 1915, Reichs-Gesetzbl.
S . 3 und 100). Weizenmehl im Sinne dieser Vor¬
schriften ist ferner reines Weizenmehl, zu dessen Her¬
stellung der Weizen bis zu mehr als 93 vom 100
durchgemahlen ist.

Dem Roggenmehl  im Sinne dieser Vorschriften
ist jede andere zugelassene Mehlart, ans welche die
Bundesratsverordnung vom 25. Januar 1915 Anwen¬
dung findet, gleichgestellt, z. B. Gersten- und Hafer¬
mehl.

3. Hausbrot  im Sinne dieser Vorschriften ist Weizen¬
hausbrot (Ziff. 4 Abs. 2) und Roggenbrot(Ziff. 5).

4. Weizenbrot  im Sinne des § 1 Abs. 2 der Bundes¬
ratsverordnung über die Bereitung von Backware vom 31.
März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 204) darf nur aus Weizen¬
mehl bereitet werden, dem keine anderen Backstoffe als
Milch, Wasser, Hefe und Salz zugesetzt sind. Der so be¬
reitete Teig darf nur zur Herstellung der in Absatz2 be-
zeichneten Arten von Brot verwendet werden. Hiernach
dürfen dem Weizenmehlteig irgendwelche anderen Zusätze,
insbesondere Butter, Zucker, Eier, Rahm usw. nicht beige¬
mengt werden und ist die Verwendung des Teigs zur Her¬
stellung von Wecken, Milchbroten, Hörnchen, Bretzeln und
dergl., sowie von zuckerfreien sogenannten Kuchen, z. B.
Rahm-, Zwiebelkuchen, dicken oder mürben Kuchen und
ähnlichem verboten.

Für die Herstellung des nach Absatz1 zugelassenen
Weizenbrots gelten weiter folgende Vorschriften:
a) Weizenkleinbrote  dürfen nur in länglichen oder

runden Stücken im Gewicht von hundert Gramm, bei
der Abgabe gewogen, hergestellt und abgegeben werden.
Nur in Wirtschaften und dergl. dürfen auch halbe
Brote, jedoch ausschließlich an Gäste, abgegeben werden
(vergl. Ziffer 27 Abs. 3 e).

d) Weizenhausbrot darf nur in länglichen oder runden
Stücken im Gewicht von zwölfhundertachtzig Gramm,
bei der Abgabe gewogen, hergestellt und abgegeben
werden.

Zur Herstellung des Weizenhausbrots ist reines Weizen¬
mehl zu verwenden, zu dessen Herstellung der Weizen
bis zu mehr als dreiundneunzig vom Hundert durch¬
gemahlen ist.

Wenn und solange zur Weizenbrotbereitung Weizen-
Mehl, zu dessen Herstellung der Weizen nicht bis zu
mehr bis dreiundneunzig vom Hundert durchgemahlen
ist, in einer Mischung verwendet werden darf, die we¬
niger als dreißig Gewichtsteile Roggenmehl unter hun¬
dert Teilen des Gesamtgewichts enthält, oder wenn und
solange diesem Weizenmehl an Stelle von Roggenmehl
Kartoffeln oder andere mehlartige Stoffe (Gerstenmehl,
Maismehl, Hafermehl und dergl.) zngesetzt werden
diirfen (tz 3 Absatz2 der Bundesratsverordnung über
die Bereitung von Backware vom 31. März 1915
Reichs-GesetzblattS . 204). darf Weizenhausbrot auch
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aus derartig gemischtem Mehl hergestellt werden. Bei
der Bereitung dieses Brots muß Weizenmehl in einer
Mischung verwendet werden, die auf neunzig Gewichts¬
teile reines Weizenmehl mindestens zehn Gewichtsteile
andere Mehle oder mehlartige Stoffe enthält. Werden
gequetschte oder geriebene Kartoffeln verwendet, so muß
der Kartoffelgehalt mindestens dreißig Gewichtsteile aus
neunzig Gewichtsteile reines Weizenmehl betragen.

5. Roggenbrot  im Sinne des § 1 Absatz1 der Bun¬
desratsverordnung über die Bereitung von Backware
5. Januar 1915-l8. Februar 1915 d. h. jede Back¬
ware, mit Ausnahme des Kuchens, zu deren Bereitung
mehr als 30 Gewichtsteile Roggenmehl ans 70 Ge¬
wichtsteile von anderen Mehlen oder mehlarügen
Stoffen verwendet werden, darf nur in Stücken im
Gewicht von 640 und 1280 Gramm bei der Abgabe
gewogen, hergestellt und abgegeben werden.

6. Weizenbrot im Sinne der Ziffer4 Absatz1 darf am
Herstellungstage nicht abgegeben werden.

7. Weizenhausbrot(Ziffer4 Absatz2) darf wie Roggen¬
brot erst 24 Stunden nach Beendigung des Backens
aus den Bäckereien und Konditoreien, auch wenn diese
nur einen Nebenbetrieb darstellen, abgegeben werden.

Jedes Stück ist mit einer Ziffer zu bezeichnen, die
dem Tage seiner Herstellung entspricht. Die Ziffer ist
auf der Oberfläche des gebackenen Brots selbst anzu¬
bringen, sie darf also nicht nur aufgeklebt werden.

8. Hausbrot (Ziffer3) darf an dem Tage, der auf den
Herstellungstag folgt, erst von nachmittags2 Uhr an
abgegeben werden. Sonntags darf Hausbrot, das am
Samstag gebacken wurde, während der zugelassenen
Verkaufszeit auch vormittags abgegeben werden. Die
Vorschrift des tz 10 der Bundesratsverordnung vom 5.
Jan . 1915-18. Febr. 1915 und der Ziffer7, wonach
das Hausbrot erst 24 Stunden nach Beendigung des
Backens abgegeben werden darf, wird hiedurch nicht
berührt.

9. In Bäckereien und Konditoreien dürfen Backwaren
mit Ausnahme des Hausbrots  nicht ausgebacken
werden, wenn der Teig von einem anderen als dem
Bäcker oder Konditor bereitet ist, oder wenn der Bäcker
oder Konditor den Teig im Auftrag eines dritten aus
den von diesem gelieferten Backstoffen bereitet hat.

In Gemeindebackhäusern, gleichgültig, ob ihr Betrieb
verpachtet ist oder nicht, darf nur Hausbrot ausgebacken
werden.

10. Kuchen aller Art im Sinne des § 1 Absatz3 der
Bundesratsverordnung vom 31. März 1915 dürfen
nicht hergestellt werden.

Als Kuchen gilt jede Backware, zu deren Bereitung
mehr als 10 Gewichtsteile Zucker auf 90 Gewichtsteile
Mehl oder mehlartiger Stoffe verwendet werden.

Ausnahmen.
Zugelassen sind:

s) gerösteter Zwieback, der jedoch nur in gewerblichen
Bäckereien und Konditoreien, wenn diese den Haupt¬
betrieb bilden, sowie in Bäckereien von Verbraucher¬
vereinigungen, die schon bisher bestanden hatten, her¬
gestellt werden darf:

b) diejenigen Kuchen im Sinn der genannten Bestimmung,
insbes. Konditoreiwaren, die ohne Weizen- und Rog¬
genmehl mit anderen Mehlen und mehlartigen Stoffen,
z. B. Kartoffelmehl, Kartoffelpuder, Maispuder her¬
gestellt werden:

c) sonstige, vom Oberamt, in besonderen Fällen mit
Genehmigung oder auf Anordnung der Zentralstelle
für Gewerbe und Handel zugelassene Gebäcke.

11. Backwaren, die außerhalb Württembergs  hergestellt
worden sind, dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmi¬
gung des Oberamts im Bezirke abgegeben werden,
wenn sie den vorstehenden Bestimmungen nicht ent¬
sprechen. Diese Genehmigung wird regelmäßig nur
dann erteilt werden, wenn ein besonderes Bedürfnis
der Bevölkerung vorliegt, insbesondere wenn die Zu¬
lassung besonderer Brotarten aus dringenden, ärztlich
nachgewiesenen gesundheitlichen Rücksichten auf Teile
der Bevölkerung geboten erscheint und nur in dem
Umfange, in dem solche Backwaren bisher schon im
Bezirke verkauft worden sind.

12. Die vorstehenden Bestimmungen, Ziffer4—11 gelten für
Bäckereien und Konditoreien, auch wenn diese nur einen
Nebenbetrieb bilden, sowie entsprechend für sonstigen
Verkehr von Backwaren, für Konsnmentenvereinigungen
und für Haushaltungen.

13. In Wirtschaften  darf Brot nicht frei aufgestellt,
sondern nur auf Verlangen und in der bestellten Menge
an die Gäste abgegeben werden.
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li. Regelung der ASgsde von Mehl und Vrst
an die unmittelösren Verbraucher.

14. Händler , Bäcker , Berbraucheroereinigun-
gen  u . drgl. dürfen Mehl (einschließlich Dunst, Grieß
und dergleichen) und Brot nur gegen solche
Mehl - und Brotmarken  äbgeben , die von
einer Kartenabgabestelle einer württ. Gemeinde(Ziffer
22) ausgegeben und mit dem Stempel dieser Gemeinde
versehen ivorden sind. Dies gilt auch für alle son¬
stigen Personen, die Mehl oder Brot gegen Entgelt
abgeben. Kommunalverbände, Gemeinden und die
von ihnen bezeichnten Wohlfahrtseinrichtungen, die
Mehl oder Brot unentgeltlich an die unmittelbaren
Verbraucher abgeben, ziehen von diesen ebenfalls die
entsprechenden Marken ein. Soweit jedoch die ent¬
geltliche oder unentgeltliche Abgabe über den Kopfan¬
teil der einzelnen Verbraucher hinaus stattfindet, ist die
Verwendung der in dieser Verfügung oorgeschriebenen
Mehl- und Brotmarken ausgeschlossen.

15. Die Verbraucher  haben beim Kauf von Mehl
und Brot dem Verkäufer eine Mehl- und Brotmarke
abzugeben, die der gekauften Menge entspricht.

16. Die Gemeinde hat jedem Haushaltungsvorstand für
jedes Mitglied seiner Haushaltung auf Antrag eine
Mehl - und Brotkarte  auszusolgen. Als Mit¬
glieder der Haushaltung sind Familienangehörige,
Dienstboten, Angestellteu. dergl. zu betrachten, die mit
dem Haushaltungsvorstand zusammenwohnen und von
ihm vollständig verpflegt werden.

Den Haushaltungsvorständen stehen gleich die Vor¬
stände von Anstalten, Kosthäusernu. dergl., die die
vollständige Verpflegung ihrer Insassen, Kostgänger usw.
übernommen haben.

Den Haushaltungsvorständenstehen weiter gleich die¬
jenigen Personen ohne eigene Haushaltung, die weder
Mitglieder einer Haushaltung im Sinne des Absatzes1
sind, noch in einer der in Absatz2 genannten Anstal¬
ten, Kosthäuser usw. vollständig verpflegt werden.

Als vollständige Verpflegung gilt die Gewährung
des ersten Frühstücks, Mittag- und Abendessens.

17. Eine Mehl- und Brotkarte enthält6 abtrennbare Mar¬
ken, und zwar eine Marke, die zum Bezug von 75
Gramm Weizenauszugsmehl(Ziffer2 Abs. 1) oder 100
Gramm Weizenbrot(Ziff. 4 Abs. 1) berechtigt, 3 Mar¬
ken zum Bezug von je 75 Gramm Weizenmehl oder
100 Gramm Weizenbrot und 2 Marken zum Bezug
von je 850 Gramm Roggenmehl oder 1280 Gramm
Hausbrot(Ziff. 3) oder2 Stücken zu je 640 Gramm
Hausbrot.

Die Marke, die zum Bezug von Weizenauszugsmehl
berechtigt, kann ohne weiteres auch zum Bezug von
Weizen- oder Roggenmehl benutzt werden, jede Weizen¬
mehlmarke zum Bezug von Roggenmehl.

Dreiundzwanzig Marken, die zum Bezug von Weizen¬
auszugs- oder Weizenmehl berechtigen, können auch
statt zwei Roggenmehl- oder Hausbrotmarken zum Be¬
zug von Hausbrot verwendet werden.

Auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses werden für
einzelne Personen auch Karten mit 26 Marken aus¬
gegeben, die zum Bezug von je 75 Gramm Weizen¬
mehl oder 100 Gramm Weizenbrot berechtigen.

Die Marken gewähren dem Inhaber, vorbehältlich
jederzeitiger Aenderung der Bezugsmenge, unter der
Voraussetzung von Barzahlung Anspruch darauf, daß
ihm in jeder württembergischen Verkaufsstelle für Mehl
oder Brot eine entsprechende Menge Mehl oder Brot
abgegeben wird, soiveit der Vorrat des Verkäufers reicht.
Nur die auf Weizenauszugsmehl lautenden Marken
gewähren bloß Anspruch aus Abgabe von Weizenmehl
oder Weizenbrot.

18. Den zum Bezug von Mehl- und Brotkarten Berech¬
tigten wird frühestens am 10. Tage, nach dem Tage
des Empfangs der vorangegangenen Karte, eine neue
Karte ausgestellt. Vom zehnten Tage an ist eine
neue Karte jeweils täglich erhältlich. Wenn der zehnte
Tag auf einen Sonntag oder bürgerlichen Feiertag
fällt und eine Kartenabgabestelle nicht ausnahmsweise
auch an diesen Tagen zugänglich ist, kann die neue
Karte am vorhergehenden Tage abgenommen und be¬
nützt werden. Als Abgabetag wird jedoch in der Ab¬
gabekarte der Sonntag vermerkt(vergl. Ziffer 23 Abs.
2) und von diesem Tage an der Lauf der nächsten
zehntägigen Frist berechnet. Die Abgabe von Karlen
kann nur während der Dienststunden der Kartenabgabe¬
stellen beansprucht werden. Die Dienststunden werden
nach dem Bedürfnisse vom Ortsvorsteher festgesetzt. Wenn



im allgemeinen nur eine kurze tägliche Dienstbereitschaft I
festgesetzt wird , wird diese für diejenigen Tage entspre - j
chend verlängert , an denen infolge Ablaufs der zehn¬
tägigen Frist ein stärkerer Andrang zu erwarten ist.

19 . Mehl - und Brotkarten oder einzelne Marken , sowie
Mehl und Brot dürfen nicht gegen Entgelt an Dritte
abgegeben werden.

Aushilfs - und tauschweise Abgabe von Mehl - und
Brotinarken , sowie von Mehl und Brot an Dritte gegen
Wiedererstattung der gleichen Menge durch den Emp¬
fänger , sowie geschenkweise Abgabe ist zulässig.

20 . Die Karte verliert ihre Gültigkeit zehn Tage nach Ab¬
lauf des Monats , in dem die Ausgabe erfolgt ist.

Die Karten erhalten für jeden Ausgabemonat eine
andere Farbe , und zwar für März blau , April rot,
Mai weiß , Juni violett , Juli gelb , August grün.

21 . Zu den Mehl - und Brotkarten sind Vordrucke zu be¬
nützen . Diese werden den Gemeinden zugehen.

Alle Marken der einzelnen Karten sind mit dem
Stempel derjenigen Gemeinde zu versehen , in der sie
abgegeben werden.

22 . In jeder Gemeinde wird beim (Stadt ) -Schultheißenamt
eine Kartenabgabestelle errichtet . Die Aufgaben
dieser Stellen können auch einem Ausschuß oder Unter¬
ausschuß von 3— 5 Personen , der gemäß § 38 der
Bundesratsverordnung vom 25 . Januar 1915 gebildet
worden ist, übertragen werden.

23 . Die Kartenabgabestellen haben für jeden Haushaltungs¬
vorstand und jede der ihm gleichgestellten Personen und
Anstalten eine Abgabekarte zu führen , für die Unter¬
nehmer landwirtschaftlicher Betriebe im Sinne des § 4
Abs . 4 s der Bundesratsverordnung vom 25 . Januar
1915 jedoch , denen Vorräte nach § § 4 Abs . 4 a und
Abs . 3 der Bundesratsverordnung verbleiben , zunächstnicht.

In der Abgabekarte sind der Name des Haushal¬
tungsvorstandes usw ., die Zahl der Mitglieder der
Haushaltung oder der zu verpflegenden Personen,
etwaige Aenderungen hierin , die Menge der in jeder
Haushaltung am 10 . Febr . vorhandenen Mehlvorräte,
soweit sie 5 Kilogramm übersteigen , der Tag , bis zu
dem diese Vorräte reichen müssen (vergl . Ziff . 26 ) , die
dem Haushaltungsvorstand usw . bei jeder Abgabe zu¬
stehende Zahl von Mehl - und Brotmarken der verschie¬
denen Art , sowie der Tag der jeweiligen Abgabe der
Mehl - und Brotkarten zu vermerken.

Zu den Abgabekarten sind Vordrucke zu benützen.
Diese werden den Gemeinden zugehen.

24 . Alle Haushaltungsvorstände und ihnen gleichgestellte
Personen usw . haben bei der ersten Abgabe von Mehl-
und Brotkarten der Kartenabgabestelle die Zahl der
Personen anzuzeigen , für die sie Mehl - und Brot¬
karten beanspruchen . Etwaige Aenderungen sind bei
der nächsten Kartenabgabe anzuzeigen.

25 . Die Haushaltungsvorstände usw ., die einen Mehloorrat
von mehr als 5 Kilogramm besitzen, und die das für
die Haushaltung erforderliche Brot selbst backen lassen,
haben erst nach Erschöpfung ihres Mehlvorrats Anspruch
auf Mehl - und Brotkarten , frühestens aber nach einer
Anzahl von Tagen , die sich ergibt , wenn das Gewicht
der 5 Kilogramm übersteigenden Mehlvorräte , in Gramm
ausgedrückt , geteilt wird durch 200 mal die Zahl der
Haushaltungsmitglieder.

Haushaltungsvorstände , die einen Mehlvorrat von
mehr als 5 Kilogramm besitzen und die das Brot für
die Haushaltung nicht selbst backen lassen , haben An¬
spruch aus Mehl - und Brotkarten . Jedoch sind 3 der
Marken für Weizenmehl oder Weizenbrot von diesen
Karten abzutrennen , solange der Mehlvorrat nicht er¬
schöpft ist, mindestens aber für eine Zahl von Tagen,
die sich ergibt , wenn das Gewicht der 5 Kilogramm über¬
steigenden Mehloorräte in Gramm ausgedrückt geteilt
wird durch 20 mal die Zahl der Haushaltungsmitglieder.

Bruchtage , die sich bei vorstehender Berechnung er¬
geben , bleiben außer Betracht.

26 . Auf Grund der auf 10 . Februar 1915 angestellten Er¬
hebungen wird unter Zugrundelegung der Bestimmungen
in Ziff . 25 Abs . 1 und 2 rechtzeitig berechnet , bis zu
welchem Tage die einzelnen Mehloorräte , soweit sie an¬
zurechnen sind , reichen . Dieser Tag wird in der Ab¬
gabekarte (Ziff . 23 ) vermerkt und dem Besitzer der
Vorräte bei der nächsten Abgabe von Mehl - und Brot¬
karten mitgeteilt.

Ergibt sich bei dieser Berechnung ein späterer Tag,
als der 15 . August 1915 , so wird die überschießende
Borratsmenge möglichst bald enteignet , wenn sie nicht
alsbald freihändig an die Amtskörperschast abgetreten
wird . Jedoch muß nach § 36 1 der Bundesratsver¬
ordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brot¬
getreide und Mehl jedem einzelnen Besitzer von dem
am Tage der Anzeige vorhandenen Vorrat eine Menge
von 25 belassen werden.

263 . 3) Die in Ziffer 14 Bezeichnten dürfen Zwieback
nur gegen Zwiebackmarken abgeben.

b) Die Verbraucher haben beim Kauf von Zwieback
dem Verkäufer eine Zwiebackmarke abzugeben , die
der gekauften Menge entspricht.

c) Die vom Ortsvorsteher bestimmten Kartenabgabe¬
stellen dürfen Zwiebackkarten nur an solche Per¬
sonen abgeben , die durch das Zeugnis eines Arztes
den Nachweis erbringen , daß sie aus gesundheit¬
lichen Gründen auf den Genuß von Zwieback an¬
gewiesen sind.

6) Eine Zwiebackkarte enthält vier abtrennbare Mar¬
ken , die zum Bezug von je sechshundertfünfzig
Gramm Zwieback berechtigen.

e) Für jede Zwiebackkarte werden von einer Mehl-
und Brotkarte des Empfängers eine Weizen - und
die beiden Hausbrotmarken einbehalten,

i) Im übrigen finden die Vorschriften dieser Verfü¬
gung auf die Zwiebackabgabe entsprechende An¬
wendung.

26b . 3) Die in Ziffer 14 Bezeichnten dürfen Teigwaren
(Eiernudeln , Makkaroni und dergl .) nur gegen
Weizenmehl - und Brotmarken (Ziffer 17) abgeben.

b ) Die Verbraucher haben beim Kauf von Teigwaren
dem Verkäufer eine Mehl - und Brotmarke abzu¬
geben , die der gekauften Menge entspricht.

c) Eine Weizenmehl - und Brotmarke über fünfund¬
siebzig Gramm Mehl gewährt Anspruch auf hun¬
dert Gramm feuchte oder zweiundsechzigeinhalbes
Gramm trockene Teigwaren.

27 . Wirte erhalten für die Mitglieder ihres Haushaltes im
Sinne der Ziffer 16 Abs . 1 Mehl - und Brotkarten.
Das Gleiche gilt für diejenigen Personen , die nach Ziff.
16 Abs . 2 und 4 den Mitgliedern der Haushaltung
gleich zu behandeln sind , unter der Voraussetzung , daß
die Verpflegung dieser Personen regelmäßig mindestens
für einen Monat übernommen wird.

, Den Wirten stehen die Unternehmer ähnlicher Be¬
triebe , ferner Anstalten , Wohlfahrtsveranstaltungen ein¬
zelner oder von Vereinen , von Gemeinden usw ., sowie
ähnliche Personen und Unternehmungen gleich.

Soweit nicht Absatz 1 Anwendung zu finden hat,
gilt für die Abgabe von Brot und sonstigen , unter Ver¬
wendung von Mehl zubereiteten Speisen durch Wirte

' folgendes:
3 ) Die . Wirte dürfen Brot nur gegen Gastmarken ab¬

geben (vergl . übrigens unten Buchstabe § ) .
b ) Die Gäste haben den Wirten für jedes Brot eine

Gastmarke abzugeben.
c) Die Inhaber von württembergischen Mehl - und Brot¬

marken erhalten Gastmarken in der Weise , daß sie
bei der Kartenabgabestelle , von der sie die Mehl-
und Brotkarten zu entnehmen haben , gegen Weizen-
und Roggenmehlmarken Gastmarken enttäuschen.

Sie können die Gastmarken auch in der Weise
erhalten , daß sie diese Marken gegen Mehl - und
Brotmarken bei einem württembergischen Wirte ein-
tauschen.

Eine Roggenmehlmarke darf nur gleichzeitig mit
zwei Weizenmehlmarken gegen Gastmarken eingetauscht
werden , und zwar werden für eine Roggenmehl - und
zwei Weizenmehlmarken zweiundzwanzig Gastmarken
abgegeben.

tt) Nachtgästen , die in Württemberg wohnen , denen aber
keine Mehl - und Brotkarten zustehen , können die
Wirte auf Verlangen vier Gastmarken für den Tag
ausfolgen . Diese Ausfolge ist jedoch nur zulässig,
wenn der Gast eine Bestätigung der Kartenabgabe¬
stelle seines Wohnorts oorlegt , daß er nicht zum Be¬
zug von Mehl - und Brotkarten berechtigt ist. Diese
Bestätigung hat der Wirt dem Gaste abzunehmen.

Landesfremden , die ihren Wohnsitz außerhalb
Württembergs hinlänglich glaubhaft machen , können
die Wirte ebenfalls vier Gastmarken für den Tag
ausfolgen.

Die Ausfolge der Gastmarken an die vorstehend
bezeichnten Nachtgäste ist zulässig , sobald ihnen ein
Zimmer fest angewiesen worden ist und sie in das
gemäß Z 4 Abs . 1 der Verfügung des K . Ministe¬
riums des Innern , betreffend das polizeiliche Melde¬
wesen , vom 20 . Dezember 1913 , Reg .Bl . S . 358 , zu
führende Verzeichnis eingetragen sind.

Für je elf Üebernachtungen , die auf die vorstehend
bezeichnten Nachtgäste entfallen , erhält der Wirt auf
Grund der Einträge in das erwähnte Verzeichnis
oder der Auszüge hieraus (a . a . O . Abs . 2) eine
Mehl - und Brotkarte , von der eine Weizenmehlmarke
abgtrennt ist. Bei der Vorlage des Verzeichnisses
oder der Auszüge hat der Wirt die in Absatz 1 ge¬
nannten Bestätigungen anzuschließen . Die Abgabe
der Mehl - und Brotkarten kann in den Fällen dieser
Ziffer vom Ortsvorsteher den Polizeistellen übertragen
werden , denen die Verzeichnisse der Wirte oder die
Auszüge nach der erwähnten Ministerialverfllgung
oder den örtlichen Vorschriften vorzulegen sind . Diese
Abgabe von Mehl - und Brotkarten wird nicht in
der Abgabekarte (Ziffer 23 ) vermerkt,

e) Eine Gastmarke berechtigt den Inhaber , in jeder
württembergischen Wirtschaft , worin er sich als Gast
aufhült , zum Bezüge eines Stücks Hausbrots im
Gewicht von sechzig Gramm , soweit der Vorrat des
Wirts reicht . Auf Wunsch kann der Wirt dem
Gaste gegen eine Gastmarke auch ein halbes Weizen-
kleinbröt im Gewicht von fünfzig Gramm abgeben.

!) Für Speisen , die zusammen mit einem Brot abgegeben
werden , kann vom Wirte außer der zur Brotabgabe
erforderlichen Gastmarke nicht noch eine weitere ver¬
langt werden . Jedoch find die Wirte berechtigt , aber
nicht verpflichtet , auch von denjenigen Gästen eine
Gastmarke zu fordern , die mit Mehl zubereitete Speise
ohne Brot bestellen.

§ ) Die Gastmarken dürfen nicht gegen Entgelt an Dritte
abgegeben werden . Aushilfs -, tausch - und geschenk¬
weise Abgabe von Gastmarken und Brot ist zulässig,

k ) Die Gastmarken verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf
des Monats , in dem die Ausgabe erfolgt ist. Sie
erhalten für jeden Ausgabemonat dieselbe Farbe , wie
die Mehl - und Brotkarten (siehe Ziffer 20 Abs . 2) .

Zu den Gastmarken sind Vordrucke zu benützen.
Diese gehen den Gemeinden zu.

i) Die Wirte können die Gastmarken , die sie nicht
nach c) Abs . 2 bei ihren Gästen gegen Mehl - und ^
Brotmarken Umtauschen , bei der vom Ortsvorsteher L ^ ^ 8 L 2.
bestimmten Kartenabgabestelle in den gleichfalls vom Z
Ortsvorsteher nach dem Bedürfnis festgesetzten Dienst - « (g D ^
stunden Umtauschen . Die Wirte erhalten gegen sie- « A  8 ^. v
benundvierzig Gastmarken eine Mehl - und Brotkarte.

Die Wirts können die Marken eines Monats bei '»
der Kartenabgabestelle vom vorletzten Tage dieses

.5 L >2
s»»8 8̂ «»

Monats an ganz oder zum Teile gegen Marken
des neuen Monats eintauschen . Sie erhalten gegen ^
siebenundvierzig Gastmarken , die ungültig werden , , "
oierundvierzig solcher Marken für den neuen Monat . T .» '

Soweit die Wirte die in ihrem Besitz befindlichen » ZL s Z
Gastmarken nicht früher gegen Mehl - und Brot-
marken oder gegen Gastmarken des neuen Monats Z
umgetauscht haben , haben sie diese Marken zu den -i 'Ld ' Z .
vom Ortsvorsteher bestimmten Zeiten spätestens am 8 'Z ^ ^ 8
Fünften des neuen Monats gemäß den Bestimmungen ^ Z ^ §. . '
der Absätze 1 und 2 umzutauschen.

k) Die Zentralstelle für Gewerbe und Handel behält sich -
vor , auf Grund der gewonnenen Erfahrungen für Z ^ x. ^ x 8
die in c Abs . 3 und in i bezeichnten Fälle jederzeit LH « .8 S "
ein anderes Umtauschverhältnis vorzuschreiben . " 1ff ^ ^

Ueber die Gastmarken , die von den Wirten bei den 8 '-2 ^ ^
Kartenabgabestellen umgetauscht werden , wird von " ^ 6A '* W»
diesen Stellen ein Aufschrieb geführt . Aufschriebe ,
über den Umtausch von Mehl - und Brotmarken Z « -ZK
gegen Gastmarken durch die Bezugsberechtigten sind S - Z, 8
nicht erforderlich . ^ Li ? L

Zu den Aufschrieben sind Vordrucke zu benützen.
Diese gehen den Gemeinden zu . Z ^

l)  Wirten , die sich grobe Verstöße gegen diese Bor - L
schriften zuschulden kommen lassen , kann die Karten-

L 8
TÄ

r»

? 8

abgabestelle den Umtausch von Gastmarken gegen 2§
-v . 2Mehl - und Brotmarken versagen

Soweit im Vorstehenden nichts anderes bestimmt 8
ist, finden die Vorschriften dieses Abschnitts auf die «Kl ! " AK
Brotabgabe für Wirte entsprechende Anwendung . AvA 8 *

28 . Aus Brot , das nachweislich außerhalb Württembergs '» « Z
hergestellt worden ist, finden die vorstehenden Bor - ^ HHr . ZS ' Z
schriften keine Anwendung . Z ^ Z

111. Regelung der Abgabe von Mehl an Klein-
Verkäufer und Verarbeiter von Mehl. «ZNZM

29 . Die Mehl Händler  dürfen Mehl nur gegen An - «
Weisungen (Ziff . 32 , 39 ' und 40 ) in der angewiesenen » ^ ^
Menge abgeben.

30 . Die Kleinverkäufer und Verarbeiter  von AZ  KZ
Mehl sind verpflichtet , jedem Inhaber von Mehl - und - — -
Brotmarken die entsprechende Menge abzugeben , falls ^

. r: !L' » « s -

s »

Barzahlung erfolgt und soweit ihre Vorräte reichen . ^ ^
Die Erzeuger von Backwaren sind verpflichtet , das ^ s -LsLKL

ihnen jeweils gelieferte Mehl innerhalb der Frist , die '« .L^
ihnen von dem Oberamt oder dem Ortsvorsteher gesetzt IZ . s
wird , zur Bereitung von Backware auch wirklich zu ^ ^ ^ ' - L ZW
verwenden . ^ 0 » ! ^ zq

31 . Die Kleinverkäufer und Verarbeiter von Mehl , mit I s IL ^
Ausnahme der in Ziff . 39 und 40 genannten , erhalten - 8̂  L
nach endgültiger Regelung der Oberausteilung an die 8 ^«
Amtskörperschaft von der in jeder Gemeinde bezeichneten ^ 'E ^ H
Stelle (Kartenabgabestelle , Ausschuß , Unterausschuß GZ, -- »« '» ,vH-
u . s. w .) eine Anweisung  auf Mehl für die nächst - L -2 g -2 » —'
folgenden 20 oder 30 Tage . Für den Tag ist dabei
eine Menge zugrunde zu legen , die drei Vierteilen des
durchschnittlichen Tagesverbrauchs vom 1. bis einschließ- d Z,
lieh 15 . Januar entspricht . T 'Z' » .

Auf die hiernach berechnete Menge kommen die Vor-
räte des Kleinverkäufers u .s.w . in Anrechnung.

32 . Die Kleinverkäufer u .s.w . haben die Mehl - und Brot - Z
marken jeweils zu sammeln und am 2., 12 . und 22 .
jeden Monats an die Kartenabgabestelle abzuliesern . 5 « , Z - ^
Diese Stelle berechnet auf Grund der Marken die Ge - s 2 « -
samtmenge des von dem einzelnen Kleinverkäuser u .s.w . » ,
verbrauchten Mehls der verschiedenen Arten , und stellt — - -
ihm eine Anweisung auf die so berechnete Menge Wei - H !Z>
zenmehl , Roggenmehl u .s.w . aus (siehe übrigens Ziff . 38 .) Si 'K
Statt Weizenmehls kann sich der Kleinverkäuser u .s.w.
eine Anweisung auf eine entsprechende Menge Roggen¬
mehl ausstellen lassen . A

33 . Die Anweisungen oder Mehl dürfen nicht an andere A.
Kleinverkäufer oder Verarbeiter gegen Entgelt abge - V
geben werden . 'S ^ »

Aushilfs - und tauschweise Abgabe von Mehl an «« bl¬
andere Kleinverkäufer u .s.w ., sowie an Verbraucher - Z

L -s» «

HZ-

rrgegen Wiedererstattung der gleichen Menge durch den
Empfänger ist zulässig . M ^

34 . Die Anweisungen verlieren fünf Tage nach Ablauf des A ^ ; >L-
Monats , in dem sie ausgestellt worden sind , ihre Glll - S . »
tigkeit , soweit nicht ihre rechtzeitige Verwendung zum « -
Mehlbezug ohne Verschulden des Bezugsberechtigten ^ ^ «
unterblieben ist. . » 8

35 . Zu den Anweisungen sind Vordrucke zu benützen . Diese ' -r » ^ L
gehen den Gemeinden zu . 8 Z

36 . Die Kleinverkäuser u .s.w . haben die Anweisung beim s ^ L s
Bezug von Mehl dem Müller abzugeben.

Die Anweisung gewährt dem Kleinverkäufer u .s.w.
vorbehältlich jederzeitiger Aenderung der Bezugsmenge
unter der Voraussetzung von Barzahlung Anspruch
darauf , daß ihm von den Müllern , die für seinen
Gemeindebezirk ausgestellt sind , die entsprechende Menge
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Mehl abgegeben wird. Nur die auf Weizenauszugs¬
mehl lautenden Anweisungen gewähren bloß Anspruch
aus Abgabe von Weizenmehl.

Nach Ziff. 2 Abs. 3 muß der Kleinverkäuferu.s.w.
auch Gersten- und Hafermehl in dem Umfange anneh¬
men, der von der Amtskörperschaft oder der Gemeinde
bestimmt ist.
Die Anweisungsstellen(Iiff. 31 Abs. 1 und Iiff. 32
Abs. 1) führen für jeden Kleinverkäuseru.s.w. eine be¬
sondere Mehlanweisungskarte.  In dieser sind
zu vermerken der Name des Kleinverkäusersu.s.w.,
die Menge der bei jedem Kleinverkäuferu.s.w. am
10. Febr. 1915 vorhandenen Mehloorräte aus Grund
der Anzeigen gemäß tztz 8 und 11 der Bundesrats¬
verordnung vom 25. Jan . 1915, die Zugänge nach
dem 10. Febr. 1915, die nicht auf Grund einer An¬
weisung der Anweisungsstelle erfolgen, der Tag der
Ablieferung von Mehl- und Brotmarken durch den
Kleinverkäuseru.s.w., die Zahl dieser Marken und die
ihnen entsprechende Mehlmenge, der Tag der Abgabe
von Anweisungen zum Bezug von Mehl und die an¬
gewiesenen Mengen. Die Vorschrift in Ziff. 23 Abs. 3
gilt entsprechend für die Mehlanweisungskarten.
Soweit ein Kleinverkäuferu.s.w. bei Beginn der Zu¬
teilung unverhältnismäßig große Vorräte besitzt oder
soweit sich später ergeben sollte, daß ein Kleinverkäufer
u.s.w. bei der ersten Mehlzuteilung erheblich zuviel
Mehl erhalten hat, oder daß ein Kleinverkäuferu.s.w.
bei den folgenden Anweisungen infolge besonderer Um¬
stände unverhältnismäßig viel, ein anderer unverhält¬
nismäßig wenig Mehl erhalten würde, kann die An¬
weisungsstelle einen Ausgleich dadurch cintreten lassen,
daß sie dem einen bei der nächsten Anweisung weniger
anweist, als den abgelieferten Marken entsprechen
würde, dem andern aber nötigenfalls eine angemessene
größere Menge. Solche besonderen Umstände können
z. B. dann eintreten, wenn die Lieferung von Back¬
waren für bestimmte Anstalten und dergl. den Bäckern
im Wechsel übertragen ist.
Auf die Erzeuger und Verkäufer von Zwieback
finden die vorstehenden Vorschriften entsprechende An¬
wendung, soweit nicht im folgenden etwas anderes be¬
stimmt ist.

Die Zwiebackerzeuger, die Zwieback an Weiterver¬
käufer abgeben, haben sich von diesen die entsprechende
Zahl von Zwiebackmarken abliefern zu lassen. Die
Weiterverkäufer sind zur Ablieferung dieser Marken an
den Erzeuger verpflichtet.

Bei der Ausstellung der Anweisung(Ziffer 32) ist
der Berechnung der Mehlmenge der Satz von vier¬
hundertfünfundzwanzig Gramm Mehl für eine Zwie¬
backmarke zu Grunde zu legen. Die Hälfte der so
berechneten Mehlmenge ist als Weizenauszugs- oder
Weizenmehl, die andere Hälfte als Roggenmehl in
Rechnung zu bringen.

Zwiebackerzeugern, denen es beim Inkrafttreten dieser
Vorschriften an Mehl fehlt, kann die Anweisungsstelle
eine Mehlmenge anweisen, die etwa den Bedarf für
einen halben Monat deckt.

Die Zwiebackerzeuger dürfen aus ihren Vorräten
nicht mehr Mehl verarbeiten, als zur Befriedigung des
Bedarfs notwendig ist, wie er durch die ihnen abge¬
lieferten Marken nachgewiesen wird. Solange sie noch
keine Marken erhalten konnten, kann ihnen der Orts¬
vorsteher die Herstellung des Bedarfs für etwa einen
halben Monat einmal gestatten.

In Fällen, in denen die Zwiebackerzeugung erst nach
dem 1. August 1914 ausgenommen worden ist, wird
keine Mehlanweisung für diesen Zweck abgegeben.

Auf Mehl, das den Erzeugern von den Heeres- oder
Marineverwaltungen oder vom Staate zur Verfügung
gestellt wird, sowie auf die daraus hergestellten Erzeug¬
nisse finden die vorstehenden Bestimmungen keine An¬
wendung.
Auf die Teigwarenerzeuger und die Unter¬
nehmer ähnlicher Betriebe  des Nahrungsmittelge¬
werbes, sowie auf Verkäufer von Teigwaren  und
ähnlichen Erzeugnissen finden die Vorschriften der Ziffer
39 U 2, 4 bis 7 entsprechende Anwendung.
Die Oberämter und die Ortsvorsteher wachen darüber,
daß die Kleinverkaufspreise des Mehls und der Mehl¬
erzeugnisse, vor allem die Brotpreise, wie sie von den in
diesem Abschnitt bezeichnten Gewerbetreibenden ver-
langt werden, in einem angemessenen Verhältnis zu
den Großverkaufspreisen des Mehls stehen.

Wenn ein Ortsoorsteher beobachtet, daß zu hohe
Preise gefordert werden, hat er dem Oberamt zu be-
nchten, das alsdann seinerseits den Höchstpreis festsetzen

Bei der Festsetzung eines Höchstpreises für den Klein¬
verkauf von Mehl ist zu beachten, daß der Höchstpreis
den für den Großverkauf maßgebenden Verkaufspreis
keinesfalls um mehr als 25 vom Hundert übersteigt.
Bei der Festsetzung des Höchstpreises für Brot ist darauf
zu achten, daß der Preis für 1 k§ Brot nicht höher
ist, als der Großverkaufspreis für 1 K§ Mehl Bei
Einhaltung der vorstehend bezeichnten Grenzen ist die
Einholung einer Aeußerung der Zentralstelle für Gewerbe
und Handel im einzelnen Fall nicht erforderlich.

Wenn hiernach Höchstpreise festgesetzt werden, sind
die Beteiligten darauf aufmerksam zu machen, daß Zu¬
widerhandlungen, abgesehen von der Anwendung der
Enteignungs-, Zwangsverkaufs- und Strafvorschriften
des Höchstpreisgesetzes, die Schließung des Betriebs nach
sich ziehen können (vergl. Ziffer4 der Ausfllhrungs-

bestimmungen zum Höchstpreisgesetz vom 25. Jan . 1915
und Ziffer 42 dieser Verfügung).

42. Kleinoerkäufern usw., die sich grobe Verstöße gegen die
Vorschriften zur Sicherung der Brotversorgung zuschul¬
den kommen lassen, kann die Anweisungsstelle die Ab¬
gabe von Anweisungen verweigern.

IV. Regelung der MeWgkbe jgl Großen.
43. Die Versorgung der Bäcker und Kleinverkäufer mit

Mehl erfolgt durch die Amtskörperschast. Sämtliche
von den Anweisungsstellen(Ortsvorsteher) gemäß Ziffer
31 ausgestellten Anweisungen aus Mehl sind dem Ober¬
amt zur Prüfung vorzulegen. Das Mehl wird nur
gegen Barzahlung abgegeben. Der Betrag für das zu
beziehende Mehl ist vom Bäcker oder Händler an die
Oberamtspflege einzubezahlen, ehe die Weitergabe der
Anweisung an die Mehlabgabestelle(Mühle) folgt. Die
Bezahlung kann auch durch eine Bescheinigung der
betr. Mehlabgabestelle(Mühle) nachgewiesen werden.

44. Die Mehlabgabestellen sind verpflichtet, jedem Inhaber
einer Anweisung, die von einer der Anweisungsstellen des
Bezirks ausgestellt ist, die angewiesenen Mehlmengen
abzugeben, soweit Vorrat vorhanden ist.

45. Bis auf weiteres gelten die MehlpreiseZ. 4' der Be¬
kanntmachung vom 3. April 1915.

46. Die Bäcker, Händleru. s. w. sind verpflichtet, der An¬
weisungsstelle(Ortsvorsteher) von der zugewiesenen
Mehlmenge, sowie von den etwa von anderer Seite
als der Amtskörperschaft erworbenen Mengen zum
Zweck der Ergänzung der MehlanweisungskartenAn¬
zeige zu machen.

Bäcker und Händler, die sich grobe Verstöße gegen
die Vorschriften zur Sicherung der Brotversorgung zu
Schulden kommen. lassen, können von der Beteiligung
an der Mehlverteilüng ausgeschlossen werden.

LVU.
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46 a. Zum Zweck der Durchführung der in Ziffer 17 Abs.
5 vorgeschriebenenFreizügigkeit der Mehl- und Brot¬
marken innerhalb des Landes beteiligen sich sämtliche
Kommunalverbände an dem Mehlausgleich in Würt¬
temberg  gemäß den Vorschriften dieser Verfügung.

46 b. Zu der Mehlausgleichungzwischen den Kommunal¬
verbänden wird eine Ausgleichsmasse  gebildet.

Der Ausgleichsmasse wird diejenige Mehlmenge
überwiesen, die im Bezirke eines Kommunaloerbands
weniger verbraucht wird, als den von ihm nach Ziffer
16 ausgegebenen Mehl- und Brotmarken entspricht.
Der Minderverbrauch wird in der Weise ermittelt, daß
das Gewicht der von den Anweisungsstellen des Bezirks
als verbraucht berechneten Mengen(Ziffer 32) abgezogen
wird von dem Gewicht, das den von den Kartenab¬
gabestellen des Bezirks nach Ziffer 16 ausgegebenen
Mehl- und Brotmarken entspricht.

Der Ausgleichsmasse wird außerdem diejenige
Mehlmenge überwiesen, die beim Umtausch der Gastmar¬
ken durch die Wirte im Bezirk jedes Kommunalverbands
nach Ziffer 27 Abs. 3i einbehalten wird.

46 c. Aus der Ausgleichsmasse wird denjenigen Kommunal¬
verbänden, in deren Bezirk infolge der Abgabe an
Bezirksfremde mehr Mehl verbraucht worden ist, als
den von ihnen nach Ziffer 16 ausgegebenen Mehl- und
Brotmarken entspricht, der Mehrverbrauch ersetzt. Der
Mehrverbrauch wird in.der Weise berechnet, daß das
Gewicht, das den von den Kartenabgabestellen des
Bezirks nach Ziffer 16 ausgegebenen Mehl- und Brot¬
marken entspricht, abgezogen wird von dem Gewicht
der von den Anweisungsstellendes Bezirks als verbraucht
berechneten Mengen(Ziffer 32).

Aus der Ausgleichsmasse wird den Kommunalverbänden
außerdem diejenige Mehlmenge ersetzt, die zur Abgabe
von Brot an württembergischeSelbstversorger und an
Landesfremde in württembergischen Gastwirtschaften un¬
bedingt nötig war (vergleiche Ziffer 27 Abs. 3 6).

46 ä. Die zur Mitwirkung bei der Mehlverteilung bestellte
württembergischeVerrechnungsstelle  hat auch den
Mehlausgleich zwischen den Kommunaloerbändenvor¬
zunehmen.

46 e. Die Ortsvorsteher zeigen der Verrechnungsstelle bis
zum Fünften jeden Monats, erstmals bis 5. Juni 1915,
an, wieviele Mehl- und Brotmarken zum Bezüge von
fünfundsiebzig Gramm und von achthundertfünfzig Gramm
Mehl im abgelaufenen Monat durch die Kartenabgabe¬
stelle des Gemeindebezirks ausgegeben und welche Mehl¬
mengen von den Kleinverkäufern, Bäckern und sonstigen
Mehlverarbeitern im abgelaufenen Monat im Gemeinde¬
bezirk verbraucht worden sind. Die erste Anzeige erstreckt
sich auf die Zeit vom 15. April bis letzten Mai 1915.

In der Anzeige sind nur diejenigen Mehl- und Brot¬
marken zu berücksichtigen, die nach Ziffer 16 ausgegeben
worden sind, nicht auch diejenigen, die den Wirten und
ihnen gleichstehenden Personen usw. nach Ziffer 27 Abs.
3ci ausgefolgt worden sind. Als Mehlverbrauch sind
diejenigen Mengen in die Anzeigen aufzunehmen, die von
den Anweisungsstellen nach Ziffer 32 Satz 2 berechnet
worden sind. Wenn in einzelnen Fällen nach Ziffer
38 keine Anweisung ausgestellt worden ist, sind die
berechneten Mengen dennoch in die Anzeigen auszunehmen.
Anweisungen, die nicht auf Grund abgelieferter Mehl¬
oder Brotmarken ausgestellt worden sind, werden nicht
berücksichtigt.

Die Ortsvorsteher zeigen der Verrechnungsstelle weiter
an, wieviele Gastmarken in der Berichtszeit im Gemeinde¬

bezirk von Wirten nach Ziffer 27 Abs. 3 i zum Umtausch
eingeliefert worden sind.

Zu den Anzeigen sind die von der Verrechnungstelle
gelieferten Vordrucke zu benützen.

46 i. Die Verrechnungsstelle berechnet auf Grund der An¬
zeigen nach Ziffer 46 e für jeden Bezirk die zur Aus¬
gleichung und zum Ersatz gelangenden Mehlmengen,
vollzieht den Ausgleich und den Ersatz durch die ent¬
sprechenden Buchungen und teilt den Kommunalverbänden
die Hauptzahlen der Anzeigen der Ortsvorsteher, sowie
die hiernach berechneten Ausgleichs- und Ersatzmengen mit.

46§. Ueber Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kom¬
munaloerbänden und der Verrechnungsstelle entscheidet
die Zentralstelle für Gewerbe und Handel endgültig.

46 b. Die Zentralstelle für Gewerbe und Handel erläßt die
zum Vollzug der Vorschriften dieses Abschnitts erforder¬
lichen näheren Bestimmungen.

V. StrasWuiniung.
47. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Anordnun¬

gen werden auf Grund des tz 44 der Bundesratsver¬
ordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brot¬
getreide und Mehl vom 25. Jan . 1915 mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf¬
zehnhundert Mark bestraft.

VI. SchlllWstiNNUligeil.
48. Die Anordnungen treten am 16. April 1915 in Kraft.
49. Die Anordnungen vom 6. März 1915 betr. die Re¬

gelung des Verkehrs mit Backwaren, Ges. Nr. 56,
werden mit dem 16. April 1915 außer Wirkung gesetzt.

50. Auf Mehl, das nachweislich aus ausländischem Ge¬
treide im In - oder Ausland hergestellt worden ist, so¬
wie auf Erzeugnisse aus solchem Mehl finden die vor¬
stehenden Anordnungen keine Anwendung.

Nagold, 14. April 1915. Kommerell.

Wegen der vorstehenden wichtigen Bekanntma¬
chung des Oberamts sehen wir uns genötigt , den
Textteil heute etwas einzuschränken.

Schwere Verluste der Franzosen
bei Marchrnille und MauonoMr.
W.T.B. Großes Hauptquartier , 15. April.

Amtlich. (Tel.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Zwischen Maas m-d Mosel kam es gcstern nur zu
vereinzelten Kämpfen. Bet Marchöv'lle erlitten
die Franzose « in dre « ligeu erfolglose « Angriffen
schwere Verluste. W stliH der Straße Effey—Flirey
dauert der Kampf um ein verlasserksG ote, stückk-is
in d-e Nacht hiren fort. An und im Priesterwald
schei erteu französische Angriffe. Feindl'che Ab¬
teilungen, die gê en unsere Sbtwngen nordöslich von
Manonviller vmginoen, wu'den von unserenS chenmgs-
iruppeu mn schweren Verlusten zurnckgeworfen. Süd¬
lich des Harimanusweile kopfes versuchten die Fran-
zsse«, fünfmal vergeblich unsere Front zu durch¬
brechen. 3m übrigen fanden in den Vogesen nur Ar-
tillertekawpfe statt.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage blieb nnveräudert.

Oberste Heeresleitung.
Der deutsche Keil bei St . Mihiel.

Wie der „Berliner Lodalenzeiger" aus Rotterdam er-
'äh t, schreibt der britischeA zge z uge an der f-a zöstschcn
F -ont über die Sieöung der Keu schen beiS '. M hirl: Im
Anfang ds K-ieges aelang es den Keulchen, die Höhen
am rechten User de Maas zu besetzen, St . Mihi l zu -- h-
m n und einen Brückenkopf am linken Ufer bet Ciiuvm -
cuuri zu bilden. Die her vorspringende deutscheS teltu g st
eine der giößten Mnkwüidihkeiten der gonzen Front. Sie
ist sthr stark und dis deutsche Artrli rie rursteht ausgezeichnet,
die bewald ten Anhöhen am rech-n User auszunvtzen.

Ein beabsichtigter Fliegerangriff auf den Bodensee.
Die Telegeaphen-Unton me det uus Rsmanshorn einen neuen

Versuch f>inblichr Flieger, Friedrichshasen mit Bomben zu
belegen. Es sollen daran4 Flieger belet igt gewesen sein: doch ge¬
langte nur einer bis in die Seegegend und zwar bis Hagnau, >6 km
westlich von Friedrichshofen, wo er unverrichteter Dinge umkchite.
Dagegen wars einer der Flieger(wie bereits gemeldet) über Slockach
4 Bombe» ab, die tzachschodenanrichteten. Die Abwehrvorrichlu gen
am Bxdensee sollen vorzüglich grorbrttet haben. (Tchw. M.)

Die ZePPcliue über Nauzig.
Außer den schweren Schäden in Nonztg du ch Z p-

p'linbomden in der Moniagnacht» ird laut . L K. Anz"
d'kan l, daß die Ha iplgebÄude dê Mamicelchen Färb-
wa e, lageis in der Rue B c r. sowi? da^ K>o bergsche
B evr.mo erta ienmagazin am Q ot vernichtet  werden.

Die Verluste der seindlichrn Kriegsflotte«
an der belgischen Küste.

London , 14. Aorb. (W T.B. Nichiamtl ch) D e
A' mi nl täi veiöffenll'cht einen Be ich> d.» Kontnodmirals
Hood, de» Kommandanten der Flowlle an der b lg i-
>chkr> Küste , über die Tä igkkitd»r Flottille  m
OK oberu d Nov. D>e Flu iillc wurde ousarsandi um
d » Bo ma sch größerer deutscherT>uppenkö per on d,r
Küste von Ostende und Nieuport za verhindern und die



linke belgische Flanke zu Kecken. Di- Operationen began¬
nen in der Nacht zvm 17 Oktober. Ran beschoß zunächst
die deutschen Steilungen an der Küste, die innerhalb des
Bereich» der Sch ssrKanonen lagen. Am 18. Okt. wurde
eine Maschinengewehrabteilunq  vom Schiff
„Severn" bet Ninrporl gelandet.  Während des Ge¬
fechtes wurde das Schiff „Amazo  n", welches die Flagge
des Kontreadmkals sbhrte, an der Wasserlinie schwer be¬
schädigt,  so daß es nach England geschickt werden
mutzte. Während der ersten Gefechrstage harten fast alle
Ech ffe Verluste,  die von dm Deutschen meist durch
Schrapmllstuer der Feldgeschütze verursacht wurde». Die
Anwtsenh-tt der Sch ffr hallte zur Folge, daß immer we¬
niger deutsche Truppen an der Küste gesehen wurden, dafür
würden aber immer mehr schwere deutsche Ge¬
schütze in Stellung geb ucht. Das machte nörig, daß
auch schwerer bewaffnete Schiffe, darunter das Schlachtschiff
„Deuerobie"  und mehrere alte Kreuzer herasgszogen
wurden. Fünf französische Zerstörer  wurden
unter das Kommando Hoods gestellt, der am 30. Oktober
die Flagge auf dem „Irtt ev'd" hißte und die französische
Flotte bet LombarlzyLe in» Gefecht führte. Mit dem Er-
sch inen der schweren deutsch-n Kanonen nahmen die Ver¬
lust. der Flott Ue zu Der größte Schab,n war die Zer¬
störung des Turmes für srchszölttqe Kanonen und mehrere
Treffer an der Wasserlinied s Schiffes„Mersey ", sowieder Tod des Kommandanten  und von 8 Manu
in ) die Verwundung von 16 Mann des Schiffes „Fal-
con ", das in ein schweres Feuer geriet, als es den . Bk-
nerable" eegen Unttrsee boote schützte. Die Schiffe „Aild-
fire " und „Bestal"  echtesten bu ch Schüsse große Lecks.
Eine Anzahl Verluste Kotten auch die Schiffe„Brilliant"
und „Rinaldo ". Nachdem die Umgebung oo« Ni?u-
port unter W sser geletzt war. war ein weiteres Verbleiben
der Flottille nicht mehr notwendig.
Die Beute von sieben deutschen Kreuzern:

134 Millionen Mark!
London , 14 Ap tl. (WTB.) Zn einem Artikel der

Times wt.d der Wert der Sttifse, die von dem brutschen
Htissk eurer Kronprinz WilH l« versenkt wurden, aus
rund 1 165 000 ^ f. Sj . gtschätzt. Damit erscheint der
Hil sk'euzer an dritter Stele , wenn man avmmmt, daß
die K« de» eimn Schoden von 2 211 000 Af . St ., die
Karlsruhe einen solchen von l 662 000  Z »f. St . verursscht
ha . Der Hilsskrevz-r Kitel Ariedrich nimmt mit eker
Schadensumme von 885 000 Af St . sie vierte Stelle ein.
die fünfte nimmt die Kö: i ŝverg mtt 275 OOS Pf . St .,
die s chste die Drerdm mit ebenfalls 275 000 Pf . Sr. die
sichte die Leipzig mit 235 000 Pf St ei». Dte gesamte
Ileute der Kr-szer b. ä .s>sich auf 67 Schiffei» Hesamt-
wert vo« 6 691 000 Zsif««d Sterling . (Diese Aufstellug
des englischen Blatte» ist natürlich schon insofern nicht voll¬
ständig. als sie n ch' die Schäden sv führt, die unsere» Fein¬
den dadurch erwt ch'e». daß die Kreuzer in gewissen Ge¬
genden zeitweilig dte Schiffahrt gänzlich lahm legten!)
Kronprinz Wilhelm im Gefecht mit feindl. Krenzern.

London, 14 April. WTB. Die Times melden aus Neunork
vom 12. April: Der «-apitän dcs Kronprinz Wilhelm erzählte ameri¬
kanischen Berichterstattern, der Dampferh be ein Gefecht mit den eng¬
lischen Kreuzern Be wick, Snffolk und Bristol gehabt, als er eben im
Begriffe war, Mannschaften und Geschütze von der Karlsruhe zu über¬nehmen. Der Kronprinz Wilhelm mußie sich aber ebenso, « i» tie
Karlsruhe zuritckziehcn.

Das Ergebnis der russischen
Karpathen -Offensive.

Aus Wie« wird unter dem 14 Aprtt dem „Lokalsn-
zeiger gemeldet: Russische Festungen»erlange« die Rück¬
nahme der Truppen au» jenem kieinm Streifen Oberungarns,

welcher der fräs würdige Erfolg der ungeheuren Offensive
geblieben ist. Heut, 3 W-chen nach de« Fall vonP zemysl
sind die russische« Truppe« Irstz großer Verstärkung»vr
einer «ud»r«rdringliche» Maner und tzaden in düsen
drei Wochen sicher eine doppelte, wenn «icht 3sache Lrup-
penzahl verloren, als ihre Belagerunzsarmee vm P -zemysl
zähste. — Die H fahr einer »«garifche« Invasion ist
dam't wohl vornßer. Die Verrät beten können mir dem
Ergebnis de»gewattizen ZWschrnkampseswohlzslstirdensein.

Aus Budapest wird der„Deutschen Tageszeitung" über
eine Umgruppieungder  Russen in den Karpathen
gemeldet: Im Zentrum haben die Kämpfe ganz nachge¬
lassen. Auch in westlich-r Richtung herrscht völlig« Ruhe.
Nach ihre» großen Verlusten scheinen die Russen jetzt ihre
Kräfte uwzugruppieren.

In der gonze» Karpaihrnfrsnt herrscht große Kitte.
Auf den Kampfplätzen in Nördungarn und Galizien« ülen
starke Schneestkrme.
Grenzfestlegung im erobert, russisch. Gebiete.

Aus Wien wild dem „Berliner Tageblatt" gemeldet:
Mtt der Uebernatzme der eroberten russisch-polrttsch-n Trenz-
geblele in die Verwaltung der Verbündeten ist auch eine
G-enzsesilegung eisclzt, die den deutschen Md den österrei¬
chisch,ungarischen Berwaliu-ißsbeziik gegeueiuander abgrenzt.
Als Enklave Oesterreich Ungarn, im deutschenG bkt gilt
Ias. agora, das berühmte Kloster Czrr stochi-us.

Ei « gutes Zeichen.
Der „Franks. Ztq." wird aus Bern gemeldet: A« Diensiag-

abend fand auf der hiesigen italienischen Gesandtschaftein Diner  statt, zu dem der öklerreichisch« Militärattache und ein
anderer Herr der österr.-usgar Gesandtschaft geladen war. — Mandarf, so schreibt das genannte Blatt, diese» friedlichen Verkehr als »in
gutes Zeichen dafür ansehe», daß eine Entspannung  ri -getreten
und eine Verständigung der beide» Negierungen dem Abschluß nahe ist.

Ein Böblinger Missionar erschossen.
Wir die Veutsch-Eoaug. Mtssianshilse aus einem Briese desMissionar» der Adocntisten-Mission Bornath aus Nairobi, der be¬

kannte» Station der englische» tlgaudabah«, oo« 30. Januar erf hrt,
war dieser mit seiner Frau am 8. Dez. auf einer Station in Deutsch-
Oflafrika gefangen genommen wsrde» und brfiadet sich seit dem 14.Dez. in Nairobi in Gesangenschast. Er meldet, daß am 2H. Novbr.
der ledige Missionar Pa!« au» Böblingen (Wärttbg .) a»f seiner
Station Nyabangi in d r Marabucht»»« eit der neuen Bezirksnebe».
stelle Musom« am Victortasee vom Feinde erschossen worden ist.
Unter weichen Umstände», wild nicht berichtet. Missionar Bornath
und Fra» sahen der Uebe siihrnng nach Indien entgegen, wohin Mts-
sionar Matter und Fra» bereits gebracht waren.

Päpstlich » Spende « für Belgien n«d Galizien.
R»m, 13. April. Der Papst sandte SK VOO Frank an den Kar¬

dinal Mcrcler für dte Beoölkerxng Belgiens und begleitete die Sp°nde
mit einem Brief, worin er seine Genugtuung darüber ausdrückt, daß
in de» verschiedenen Länder» Hilfskomitees für Belgien entstanden find.
Der Papst sondted m Fürstbischof von Kraka» für dir polnische Be¬
völkerung 28 000 Krone».

Schweres Fliegernnglück.
Mönche«, 14. April. WTB. Ein schweres Fliegerunglück

ereignete sich gesternnachmittag bei Nosenheim. Dort war ein Ein¬
decker aus Angrburg mit zwei Insassen, einem Oberleutnant und einem
Unteroffizier, der das Pilotenz-ugnis erlangen wollte, zur Ausbesserung
eines Defektes gelandet. Nach5 Uhr stieg der Apparat zur Rückkehr
nach Augsburg auf. In einer Höhe von IVO Meiern überstürzte sich
der Apparat. Die Insassen wnrden unter den Trümmer« der Maschinebegrab». Die Bcnziiivorläte fingen an zu brennen. Die Leichen vc»
kohben bis zur Unkenntlichk it. B n den Verunglückten konnte man
dte Truppenzugehörigke-t noch nicht in Erfahrung dringen. Die Brustdes Oberle- tvants schmückte das Eiserne Kieuz.

München, 14. April. WTB. Zu dem Fliegerunglück bet
Rosen heim erfährt die Mllnch.-Augsb. Abendztg.: Der Führer des
Flugzeuges war der K-iegsfreiwillige Matthias Myr , der mitver-l «glückte Osfizier war Oderl-utnant v. Lohr, vom 18. Infanterie¬
regiment in Landau(Pfalz).

Aus Steht und L ^ ud.
Die revolutionäre Bewegung in Indien.

Aus Mailand berichtet die Franks. Zig. : „Der „Tariere
della Sera" meldet, daß in Rom kingeiioffeue Nachrichten
eine bedenkliche Ausdehnung der revolutionären
Bewegung in Indien  seststellen. Abgesehen von
den bekannten Meutereien eingeborener Trappen kamen
wadre Aufruhlszrnrn in Lahors , Delhi und in Ben¬
galen  vor . An vieltn Ortm habe« sich die Brahwa«en
und Muselmanen, die bisher einander feindlich waren, gegen
die Engländer geeinigt. Die englische Regierung
ist gezwungen, englische orer oussiralische Truppen nach
Indien zu senden, da die Eingeborenen nicht« ehr zuver¬
lässig sind. Auch der Hof de« Emirs von Afghani¬
stan  toll ein He?d der parttlos-itifHen Bewc-snna aeworden sein.

Basel , 14. April. >WTB Dir SchweizerischeDepeschenagentur
verbreitet eine Meldung des Corner« bell, Sero, daß die Lag« inBritisch°2»dien sich wuklich ernst zu gestalten beginne. Cs scheint sichum ei»c lichtige revolutionäre Bcwegu»g zu handeln, di« beständig
an Ausdehnung gewinnt, desoadcrs in de« Provinzen Pstzere, Delhiuud Bengalen. Man meldet das Vorhandensein bewaffneter Banden.
Es wird geglaubt, daß die britische Regierung manche Schwierigkeiten
zu überwinden haben wird, um Ordnung ui-d R he wi der herzustel-len, denn die Bewkgung breitet sich auch unter den inieüekturllen
Bevölkcrungskloffen aus

Ausschreitungen in Aegypten.
Ma laud, 14. April. (W.T.V.) Der Secolo berichtet über

schwere Ausschreitungen der australischen Trippen in Kcrro. A»
Karfreitag hatte» etwa IO MO Freiwillige Urlaub nach Kairo aus den
Lagern erhalte«. I ->de« «ege« der viele» verrufenen Häuser berüch¬tigte» Stadtviertel Ezbechie entstand aus dem schrankrnloseu Uebermut
und der Ausgelassenheit ein Tumult, der einen große» Umfang an¬nahm. Dir Poitzei schritt et» und es Kam zu eine» richtigen drei¬
stündigen Kampfe, bei dem ei Tot» u»d Verwundete gab. 8m
Karsamstag brachen neue Unruheni« tzeliopoli» a»». Freiwillige,
denen Urlaub verweigert war, zerstörten zwei große KaffeehSvser.Meder entstand ein Kamps mit der Polizei. EI» T il der in Kairo
liegenden Truppen wurde daraushin verlegt.

Nagold, IS April 1S15
Ehrentafel.

Lsudwrhrman» Iskob Wörner,  Inf .-Reg. Nr. 126.
von S »lz wurde für tapferes Verhalten vor dem Feind mtt
der Silbrrne« Verdienstmedaille ausaezeich«et, ebenso Ersatz»
klserviA Em l Gerls  ch(Todiss Sohn) von HeirenberZ im
I -rf.-R §. Nr 246.

M «kz OA. Nagold. Ein weiteres Opfer hat dieser
schwere Krieg wieder vs« uns gefordert. Unirrosfizier
Gotthilf Köhler  von hier, der bisher zu de« Ver¬
mißten gezählt wurde, mutz«un leid-r zu den Gessllermr
gerechr-el werden. Am 14. Febr. sta'b er beim Elmmsr-
griff«us einen englischen Schütze««' aden infolge cinesS tches
durch die linke Brustfelle den Heldentod fürs Vstettand.
Erst am 9. April ksnrrir seine Leiche beerdigt werden. Cr
war der Stslz seiner Eller» und brrechllxte zu den besten
Hofsuungrn. Ehre seinem Andenken!

Berneck. Musketier Fritz Sieger (Sohu des Lt»den-
wiris) von hier, Ser bereit» « tt de« Eisernen Kreuz2. Kl.
ausgezeichnet ist, wurde aus Oster« zu« Gestellen besörd rt.

Nederberg . Am 5. April ist der E scrtzrejervrst
Lhnstism Seid,  Sohn des I -k b Seid, den Heldentod
fürs Vaterlovd gestorben. Er htmerlätzt Familie. Ehre
seinem Andenken! -

r R »tte»b«rg. Der verheiratete Knecht Jakob Mad
von Hirrl Nze» ist m selbstmSrdekischer Absicht in den hoch-
Zeheudeu Neckar gesprungenu>d von der Strömung fort-
gerissen wvrdrs. Sein Leichnam konnte bis j tzt noch nicht
gefunden werde«.

r Hei «" rbin §e«. Di« Königin Hst anläß ich der
Geburt de» 7. Mädchens der Wilhrl« Schwarz' chn Ehe-
le»ie die Psrenstelle Sbernsmmen.
Für die Schrlstlettmeg oenmtwortüch: R. Lschor ». — Desck « Vor-
lag der G. W. Za ! ser'schrn Buchdruckerei(Karl Zäher:, Nagvw.Spar-Nd VöWMgllS HMM

eirgetr. Gen. m. unbeschr. Hasipfl.
Dte diesjährige, ordentliche

Gcncrilvcrsimmlung
findet am

Sonntag , den 25 . April 1S 15
nachmittags 2 /2  Uhr

im Gasthaus zum Adler  hier statt und werden die Mitglieder zu zahl-
reicher Beteiligung freundlich ring,laden.

Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht von 1914 und Beschlußsassuag über die

Entlastung des Vorstands.
2. Gewinnverteilung.
3. Wahlen2) oon 2 Mitglieder des Aafstchtarat.

d) eines Kassier-Stellvertreter».
4. Besprechung sonstiger Angelegenheiten.

Der Rechenschaftsbericht ist im Brmklokal zur Eiaficht-rohme derMitgliedera. fgelegt.
Höllerbach. 13. Avril 1915.

Der MWtsrat-er Spir° uvl VorschuUmk
HsttN-tch. e. G. m. >. H.

Tchmmacher, Borfitze»be».

Vewesdet Rstc-Kre«z-Pse»»ig-Mrilkü.
ti 2. 5 und 10 4 ,

Zu beziehen 00» Ob,ramt«sparkasfier Gaiser , Ragvlb.

aller Art Lauft
gegen sofortige Kaffe eine
Möbelagentur.

Angebote mtt äußerstem Preir
und aenauer Beschreibung«nter
V. 800 so Sis OaivllLttLLtsIls
S. LI.

8i » m » re >L8

LN 1eI« i 88 «
zum Einrahmen in allen Preislagen.

Cl. VV Latssi -, ^ »Kvlch

da

I^ Lotiruk.

Vei'lv.-LIdusl' 8ckumsolM
ii»

hat als Ersatzreserv'st im Land« .-Inf .-Reg. 120 am 6. d. Mis.
in Frankreich de» Heldentod fürs Batettskd erlitten.

Wir bedauern den Verlust mseres treuen ur-d geschötzie^
Bereinswllzited«, dessen kurzes Familstvglück während der
Kriegszell schsn durch den frühe» Tod der Gattin getrübt war
und drsien väterlicher Fürsorge nun ei« verwaistes Kind ent¬
behren mutz; wir werden ihm ferner hi» ein ehrendes und dank¬
bares Andenken bewahren.

Aörperschaftsbeamten-Bezirksverein
Nagold.

Hpnfe-Karloffcti!
SM-KMosskln'NV'
Bahvftation nur waggonweise.
Gßead. Wolf, Wege«, »»rg, Day.

Gesangbücher beiG. W Kaiser.

B «d Tcrnach.
Ein srLe tttip r

welcher das Zew-ue - u-,o Treppen»-
hasdwrrk etteinen möch'e, findet
u«ter günstigen Bedingungen eine
kekrstsll bet
Gg . Tchechmger, Zimmrnnstr..
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